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Anforderungen aus der Sicht des Archivars

kFo//ißwc/ima«H

AacA Aer Dar/egwng Aer veweA/erfenen ^.spefae fites RroAtemÄrmei
«^rcA/vterang eteA(rc«(.scA gespeteAer/er £toem> A/m/cAAteA (racA-

Aone/ter /IrcA/vte/awg.smeAiOTte« ze/'gf IC Bi/cAma«« Ate ver.scAte-

cte«e« A/ög/teAAeiten z/f.s zlrcA/vaw, .steA e/'nen t/AerAA'cA ïïAer (/te

£DF-^«H'e«c/i/r!gen m«erAä/A Aer Kervva/afng zw verscAq/te«. £V

tenkf/Arner Ate zlu/merAsaaiAeà a«/Ate recAAteAe« Ge.steA(,spi/7(/c7£>

('UaZeajc/iaZz/Zai/äa^/'gAe/Z Aes /l/rAteesJ, BacA/wan« AeL/tf/Ag/,
(/aß Aas Magrte/AadA Af«7e Aas gee/gne/ste SpeteAermeAtem Aar-
s(<?//(; BeAzngang t/aAez z'sZ, r/ass zïzzr «.To/ZHwre-wnaA/iang/ge»
Da/etezz izAernom/we« vverAe«, d<ws Aas zV/agrzezAazzA «7(7 ez'/ier /«'A-
«z'scAe« i/a<V (a/iö/f/Zcftea DoAzzmen/aAo« verseAerz wz'rA, AoaZro/-

AterAar Atez'Ar 7/ac/ Azz/rA Lopte gesz'cAerf wzrA. Dte ArcAivteruzzg voa
Dazeten m'cAz-ö/tenAz'cAer //erAwa/Z Aaz/ a/cA/ veraac/i/ösi/gZ wer-
Ae«. Dte BemzZzzzng so/cAer rtrcAz've AeAmgZ yeAocA wteAmzm spe-
zte//<? RegeA/agea.

Après avoir défini la spécificité de la problématique «archives sur
support informatique» par rapport aux archives traditionnelles, W.

Buchmann propose une marche à suivre pour dresser l'inventaire
des organismes produisant de telles archives et attire l'attention sur
les aspects juridiques (protection des données et compétences des

archives). Buchmann affirme que le seul support d'archivage
aujourd'hui envisageable est la bande magnétique, à condition
qu'elle ne comporte que des données brutes, indépendantes de tout
logiciel (pour des raisons de compatibilité), qu'elle soit accompa-
gnée d'un bordereau de versement comportant toutes les spécifica-
tions techniques nécessaires à une lecture ultérieure, et qu'elle fasse

l'objet de contrôles et de copies régulières. Les banques de données

produites p; r des instituts autres que des organismes étatiques ne

sont pas à négliger. La consultation de telles archives implique à son

tour des conditions spéciales.

Dopo aver A<?/zrzi7o /a specz/ztezZà rte//a (ematica «arcAz'vz con

jupporto i77/ôrmaZico» rz'speMo ag/z arcAz'vz ZraAz'zzcmaA', HLBt/cA-

mann propone /e mor/a/i7à c/ie vanno aAoHate a/ /(ne <7; a/fejizre
/'zTzverzZarzo AegA' organw/ni cAe proafaeono arcAz'vz' Ac/ genere,
io//êrmanrfoi( pare szz/te imp/ieazion/ Az cara/Zere gz'zzrz'Az'eo fproze-
zz'one Aez AaZz e coznpeZenze Acg/z arcAz'vz). BccoaAo (V BzzcArrzarzn,

Z/ so/o mezzo c/'areAZvZazZone prcvec/z'Az'te è Z/ «asZro magneZZco,

ptzrcAé comporzZ nnZcamenZe r/aZZ non e/aèorazZ, prZvZ Az' gwa/.vZa.vZ

correAo /ogZco (per ragZonZ Az' eompaZZAZAzàj, sz'a aecompagnaZo Aa

nna /z'sZa Az' zrai/êrZmenzo eAe rZporzZ znzze /e xpecZ/ieazZonZ zecnZcAe

rzecessarte per nna /eZZura n/ZerZore e sz'a rego/armenZe conZro//azo e

eopZaZo. Aon vanno nemmeno Zra/ascz'aZc /e AancAe Az' AaZz' cosZz-

ZuZze Aa ZszZznZZ Az'versz Aag/z orgam'.vmZ sza/a/z. La eonin/zazZone zA'

areAZvZ z/e/ genere preszzppone eonzA'zZonZ ipeczzzA'.

1. Maschinelle Datenverarbeitung und Archive

Die Entwicklung der maschinellen Datenverarbei-
tung, ihr zunehmender Einsatz in der öffentlichen
Verwaltung und in der wissenschaftlichen Forschung
hat für Archive unmittelbare Konsequenzen in drei
Arbeitsbereichen:

- Daten, die in Regierung und Verwaltung erhoben,
verarbeitet und gespeichert werden, wurden früher
auf Papier, heute aber zunehmend in maschinen-
lesbarer Form auf anderen Datenträgern gespei-
chert. Diese Daten sind zu bewerten, zu überneh-

men, zu erschliessen und der Forschung verfügbar
zu machen.

- Wie in der öffentlichen Verwaltung allgemein, so

werden auch in Archiven DV-Anlagen für die Be-

arbeitung archivfachlicher Aufgaben eingesetzt.

- Die maschinelle Datenverarbeitung wird - zuneh-
mend auch in den Geisteswissenschaften - für die
Bearbeitung wissenschaftlicher Aufgaben benutzt.
Die dabei entstehenden Daten sind zum Teil für
Archive ebenso von Interesse wie diejenigen Staat-
licher Herkunft. Die in den verschiedenen Wissen-
Schaftsbereichen benutzten Methoden der Informa-
tionserfassung und -Verarbeitung haben unmittel-
bare Rückwirkungen auf archivfachliche Entschei-
düngen, insbesondere für die Bewertung und die
Aufbewahrungsform von Daten.

Das Thema des folgenden Beitrags ist die Archivie-
rung maschinenlesbarer Daten aus der öffentlichen
Verwaltung. Auf die anderen Bereiche soll nur inso-
weit kurz eingegangen werden als sich Rückwirkun-
gen aus diesen Bereichen auf die zentrale Herausfor-
derung für heutige Archivare ergeben: wie reagiert
der Archivar auf die Entwicklung der modernen
Informationstechnologie in den Regierungs- und Ver-

waltungsstellen seines Zuständigkeitsbereichs.

2. Übersicht über die Anwendungen der maschinellen
Datenverarbeitung

Voraussetzung für die sachgerechte Bewertung und
Übernahme ist ein möglichst vollständiger Überblick
über die DV-AnWendungen bei den Provenienzstel-
len eines Archivs. Dabei bieten sich verschiedene

Möglichkeiten an.

- Für den Archivar optimal ist eine Verwaltungs-
bzw. Organisationsstruktur in den Regierungs- und
Verwaltungsstellen seines Zuständigkeitsbereichs,
in der die Datenverarbeitungskapazität zentralisiert
ist bei einem Rechenzentrum, zum Beispiel eines
Landes oder einer Stadt. Ein Überblick über die zu
bewertenden und für eine Übernahme in Frage
kommenden Dateien liegt - zumeist als maschinell
geführte - Bestands- oder Projektdatei dort vor.

- Schwieriger ist es bei dezentraler Organisation der
DV-Anwendungen. Hier bietet sich die Möglich-
keit einer Rundfrage mit Formschreiben an, mit
der ein erster Überblick über die für die Archivie-
rung möglicherweise in Frage kommenden Dateien

gewonnen werden kann.

- Für personenbezogene Dateien gibt es in der Bun-
desrepublik Deutschland eine gesetzliche Ver-
pflichtung zur amtlichen Veröffentlichung von
Daten über alle DV-Anwendungen, die der Archi-
var ebenfalls zur ersten Orientierung heranziehen
kann.
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- In grösseren Verwaltungen gibt es vielfach eine
Stelle, die bei der Entscheidung über die Installa-
tion von DV-Anwendungen, bei der Beschaffung
oder Miete von DV-Anlagen mitwirkt.

3. Rechtsfragen zu der Archivierung maschinenles-
barer Daten

Die bisherige Rechtsgrundlage für die Arbeit von
Archivaren reicht für die Wahrnehmung der neuen
Aufgabe, nämlich die Archivierung maschinenies-
barer Daten, vielfach nicht aus. Zwei neue Aspekte
sind zu beachten:
Maschinenlesbare Daten der öffentlichen Verwaltung
sind zu einem grossen Teil personenbezogene Daten,
für deren Verarbeitung, Weitergabe an Dritte (das
heisst auch Archive) und Benutzung gesetzliche
Schutzregelungen geschaffen wurden (Datenschutz,
Persönlichkeitsschutz). Neben diesen allgemeinen
gibt es besondere Schutzbestimmungen fur einzelne
DV-Anwendungen und die dabei erfassten Daten und
ihre Verarbeitung unter Einschluss von Löschungs-
Vorschriften (zum Beispiel Volkszählungsdaten).
Wenn ein Archiv Daten dieser Art übernehmen will,
muss das Archiv entweder allgemein eine Kompe-
tenzzuschreibung für maschinenlesbare Daten in glei-
eher Rechtsqualität, das heisst als Archivgesetz,
haben, oder die Übernahme muss in besonderen

Regelungen für die einzelne DV-Anwendung als

zulässig festgeschrieben werden.

Allgemein unterscheidet sich die Übernahme maschi-
nenlesbarer Daten von der Übernahme traditionellen
Archivguts durch die Tatsache, dass sie Geld kostet

(auf jeden Fall das Archiv, in der Regel auch die ab-

gebende Stelle) und damit nicht nur die Altregistratur
der abgebenden Stelle entlastet. Die Abgabe von
maschinenlesbaren Daten muss deswegen vom Ar-
chiv durchgesetzt werden. Auch dafür ist die Frage,
wie die Rechtsposition des einzelnen Archivs aus-

sieht, von Bedeutung.
Die Zuständigkeit eines Archivs für maschinenies-
bare Daten wird in aller Regel in zwei Schritten fest-

gelegt: Durch die Bestimmung, dass das Archiv für
das «Schriftgut» bzw. die «Akten» (record oder die

«Unterlagen» der Regierungs- und Verwaltungsstel-
len seines Sprengeis zuständig ist, und in einem zwei-
ten Schritt, durch Definition des «Schriftgut»- bzw.
«Akten»- oder «Unterlagen»-Begriffs in einer Formu-
lierung, die maschinenlesbare Daten einschliesst.

fimpie/:
Retwc/s Dw/xwa/ /let der Vereinigten Staaten aus dem Jahr

1943, ergänzt 1945.

Gesetz wöer rft'e S/c/tmmg und Nutzung des /trc/i/vguts <sfes

ßunt/es fß^re/tGJ t/er Sunt/esrepuWA Peutse/i/unt/ vom
S. yunuör/955.'

1: Zuständigkeit des Bundesarchivs für alle «Unterlagen»
der Bundesregierung und Verwaltung;
§ 2 Absatz 8: Definition von «Unterlagen». Dies sind
«Akten,... sowie Träger von Daten-, Bild-,... und sonstigen
Aufzeichnungen».
Für das Bundesarchiv in Bern: Definition des Begriffes
«Akten» in der ffewuug èetrej/êtu/ t/i'c Aôgaèe von Sc/tri/t-
gut an t/as Suntfesarc/u'v (3. Auflage 1980, Seite 2).

Unter rechtlichen Aspekten besonders kritisch ist -
wie oben erwähnt - die Archivierung personenbezo-

gener Daten. Aus Gründen des Daten- und Person-
lichkeitsschutzes wird auch der Archivar der Forde-

rung zuzustimmen haben, dass bei Veröffentlichun-
gen der Rückschluss auf eine einzelne lebende Person

oder Familie nicht möglich sein darf, wenn es sich

nicht um eine Person der Zeitgeschichte handelt. Um
dies sicherzustellen, gibt es bei der Archivierung
maschinenlesbarer Daten folgende Optionen :

1. Beschränkung des Rechts des Archivs auf Über-
nähme personenbezogener Daten, die bereits ano-
nymisiert wurden; das heisst Anonymisierung
durch die abgebende Stelle.

2. Übernahme vollständiger personenbezogener Da-
teien in das Archiv. Anonymisierung der Datei vor
der Überlassung von Kopien an Benutzer.

3. Überlassung vollständiger Dateien mit allen Perso-
naldaten an Benutzer, die sich zu verpflichten
haben, bei jeder Veröffentlichung Persönlichkeits-
schutzrechte zu wahren.

Die Fösung 1. ist aus archivfachlicher Sicht akzepta-
bei, Fösung 2. wird die Regel sein, wobei Fösung 3. in

begründeten Ausnahmefällen zulässig sein sollte,
wenn ein bestimmtes Forschungsziel anders nicht er-
reichbar ist.

4. Entscheidung über die technische Form der Archi-
vierung

öcr Z)aZe«/rager
Eine kurze Analyse der gegenwärtig in der öffent-
liehen Verwaltung benutzten Datenträger ergibt
folgendes Bild:
Für die langfristige Aufbewahrung im Archiv und
für Benutzungen ungeeignet sind :

- Ausdruck auf Papier (auch nicht im OCR-Verfahren)

- Ausgabe aufMikrofilm
- Lochkarten

- Magnetkontokarten oder andere Spezialspeicherformen
für bestimmte DV-Anwendungen

- Magnetplatten
- Disketten

- Magnetbandkassetten

Offen ist die Möglichkeit der zukünftigen Verwen-
dung von optischen Speicherplatten (opfica/ c/Acvj für
die Archivierung maschinenlesbarer Daten. Die
gegenwärtig laufenden Versuche lassen hier meines
Wissens noch kein abschliessendes Urteil zu.
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Nach gegenwärtigem Stand der Technik und auf dem

Hintergrund langjähriger Erfahrungen in Archiven
mit grossen maschinenlesbaren Datenbeständen sind

Magnetbänder das für die Archivierung maschinen-
lesbarer Daten geeignetste Speichermedium.
Für die Archivierung von Dateien auf Magnetband
hat der Archivar bestimmte technische Daten zu ken-

nen, insbesondere:

- Byte - Feld

- Code - Datensatz

- Spur - Blockung
- Speicherdichte (bpi) - Label

Von besonderer Bedeutung ist dabei die technische
und inhaltliche Dokumentation, das heisst die for-
male und inhaltliche Beschreibung der Daten und der
Datei auf dem Magnetband, die vollständig sein muss
und bei der Übernahme eines Magnetbands auf das

Genaueste zu überprüfen ist.
Ein besonders schwieriges Problem wird sich für den

Archivar ergeben, wenn die sogenannte «papierlose
Registratur» (paperfess verwirklicht und in der
öffentlichen Verwaltung eingeführt werden wird. Als
Beispiel sei verwiesen auf das «Filenet»-System, das

von einer amerikanischen Firma entwickelt und von
Olivetti in Europa vertrieben wird. Eine optische
Bildplatte wird hier mit einem Datenbanksystem so

kombiniert, dass Papierakten in einer traditionellen
Registratur überhaupt nicht mehr entstehen. Der
hauptsächliche Anwendungsbereich werden sicher
massenhaft anfallende, gleichförmige Verwaltungs-
Vorgänge sein, vermutlich werden zumindest langfri-
stig auch historisch wichtige Daten in solchen Syste-

men gespeichert sein. Eine Lösung, wie ein Archivar
hier die Bewertung und Übernahme für die langfri-
stige Verfügbarkeit der Daten organisieren kann, sehe

ich zurZeit nicht.

5. Bewertung und Übernahme

Grundsätzlich sind für die Bewertung von maschi-
nenlesbaren Daten zunächst die traditionellen Bewer-
tungskriterien anzuwenden. Darüber hinaus gibt es

einige spezifische Aspekte, die bei der Bewertung die-
ser Daten zu beachten sind.
Die Daten sind maschinenlesbar, das heisst sie kön-
nen mit DV-Anlagen ausgewertet werden. Damit sind
sie unmittelbar für wissenschaftliche Fragestellungen,
insbesondere der quantifizierenden Analyse verfüg-
bar, bei deren Bearbeitung der Wissenschaftler be-
stimmte Programmpakete, zum Beispiel SPSS, benut-
zen kann und dabei auf die Maschinenlesbarkeit des

Quellenmaterials angewiesen ist.
Dateien entsprechen weitgehend massenhaft gleich-
förmigen Einzelfallaktenserien. Bei diesen benutzte
Methoden der repräsentativen Auswahl (Tawp/mg,)

sind zu modifizieren, da Magazinraumbedarf und
Zugriffsprobleme weitgehend gegenstandslos sind.

Dagegen sind Kosten der Übernahme und Erhaltung
maschinenlesbarer Datenbestände, bei denen der

Umfang einer Datei zweitrangig ist, zu beachten.
Ein sehr wichtiges Kriterium ergibt sich aus der tech-
nischen und inhaltlichen Überprüfung einer Datei:
Falls die Begleitdokumentation mit technischen und
inhaltlichen Angaben über das Magnetband und die
Datei nicht vollständig und nicht zutreffend ist,
erübrigt sich die Übernahme ins Archiv.
Zu übernehmen sind nur «Software-unabhängige»
Daten. Dies bedeutet, dass Daten eines Datenbank-
systems, das mit einem bestimmten Programmsystem
arbeitet, nicht ins Archiv zu übernehmen sind.
Besonders wichtig ist - wie bei traditionellem Archiv-
gut - die Aussagefähigkeit des Materials für die histo-
rische Forschung, aber auch für die Genealogie oder
andere Fragestellungen. DV-AnWendungen erfolgen
dabei oft als Verbund mit verschiedenen Anwen-
dungsebenen, bei denen für das Archiv gegebenenfalls
die aussagekräftigste auszusuchen ist.
Bei Volkszählungsdaten können zum Beispiel auf
lokaler oder regionaler Ebene Datensätze über ein-
zelne Personen und Familien mit einer Fülle interes-
santer Einzeldaten vorliegen, die überregional oder
auf Bundesebene nur noch in aggregierter Form zu-
sammengeführt und verarbeitet werden. Bei der Be-

wertung maschinenlesbarer Daten ist deswegen zu
berücksichtigen, dass Datenverarbeitung immer ein

Verarbeitungsprozess ist und dass nicht in jedem Fall
das Endprodukt dieses Prozesses, sondern vielmehr
auch Zwischenergebnisse, für das Archiv am geeig-
netsten für die Übernahme sein können. Insbesondere
bei Daten der Statistik wird ein Zentralarchiv immer
zu prüfen und gegebenenfalls mit regional oder lokal
zuständigen Archiven abzustimmen haben, auf wel-
eher Erfassungs- bzw. Verarbeitungsebene Daten zu
archivieren sind.
Ein wichtiges Bewertungsmerkmal ist die Frage der

Verknüpfbarkeit von Dateien. Eine für sich allein-
stehend wenig interessante Datei kann durch die tech-
nische Möglichkeit, über ein oder mehrere Felder mit
einer anderen Datei verknüpft zu werden, für die wis-
senschaftliche Forschung von Bedeutung werden, ins-
besondere wiederum bei personenbezogenen Daten,
falls dies rechtlich zulässig ist.

Kriterium für die Bewertung einer Datei kann auch
die vielfältige Zugriffsmöglichkeit sein: Da in der
Regel Auswertungen mit Fragen nach jedem Feld-
inhalt einer Datei möglich sind, beschränkt sich ihre
Benutzbarkeit nicht auf ein Merkmal (wie bei einer
traditionellen Kartei das Ordnungsmerkmal der Kar-
tenabfolge), verfügbar ist vielmehr die Gesamtheit
aller Daten auch für Fragestellungen, die sich durch
den Rückgriff auf verschiedene, nach den Regeln der
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Bool'schen Logik verknüpfte Feldinhalte beantwor-
ten lassen.

Nach meiner persönlichen Überzeugung kein sehr ins
Gewicht fallendes Bewertungskriterium ist die Frage,
ob und inwieweit eine Datei durch die abgebende
Stelle schon ausgewertet und die Auswertungen ver-
öffentlicht wurden.
Eine für den Archivar neue Frage ist die Bewertung
laufend aktualisierter Dateien, in die täglich neue
Datensätze eingespeist und andere herausgezogen
werden. Möglich ist, mit der Behörde die Kopierung
der Datei zu jeweils bestimmten Tagen zu verein-
baren und diese Kopie zu archivieren. Denkbar ist
auch die Kopierung der Datei an einem Punkt mit
anschliessender vollständiger Kopierung der Ände-
rungsdienste (Ergänzen und Ausschleusen). Der
Archivar wird hier schnell die Grenzen des finanziell
und organisatorisch Machbaren erreichen. Insbeson-
dere bei solchen Dateien, die primär Aufgaben des

täglichen Verwaltungsvollzugs dienen, stellt sich die

Frage der Archivwürdigkeit insgesamt mit ganzer
Schärfe.

Der Archivar wird sich hier auch durch die Auswer-
tungsvielfalt und den einfachen Zugriff auf maschi-
nenlesbare Informationen nicht verführen lassen dür-
fen, langfristig erhebliche Kosten für eine umfangrei-
che Datei zu akzeptieren, deren Wert für die For-
schung nicht zweifelsfrei feststeht.

Nach einer positiven Entscheidung über die Archiv-
Würdigkeit ist die Datei auf Magnetband in das Ar-
chiv zu übernehmen. Dies kann - vor allem in einer
Übergangsphase - so aussehen, dass die Bänder im
Rechenzentrum bleiben, das Archiv also Magazin-
räum im Rechenzentrum eingeräumt bekommt. Ent-
scheidend ist dabei die Beachtung der ausschliesslich
archivfachlichen Kompetenz der Bewertung. Eine
Übernahme wird jedoch in der Regel die Magazinie-
rung eines aus dem Rechenzentrum stammenden
Magnetbands in den Räumen des Archivs bedeuten.
Hier stellt sich unmittelbar die Kostenfrage: Mate-
rialkosten des bzw. der Magnetbänder, Kosten der
Rechenzeit für die Kopierung und spätere Konservie-
rungsmassnahmen. Für die technische Abwicklung
der Übernahme (in beiden Verfahrensweisen) ist die

Benutzung eines Formblattes unabweisbar, mit dem
bestimmte Daten über die zu übernehmende Datei
erfasst werden müssen.

6. Konservierung

Bei Magnetbändern und Magnetbanddateien verbin-
det sich das Problem der Konservierung mit dem der

langfristigen Benutzbarkeit, das heisst Lesbarkeit in

Abhängigkeit von der technischen Entwicklung.

Für das Magnetband sind zunächst eine Reihe von
Regelungen zu beachten und Massnahmen zu treffen,
die hier nicht im einzelnen dargestellt werden kön-
nen. Es gibt dazu eine detaillierte Zusammenstellung
des Ausschusses für Datenverarbeitung des inter-
nationalen Archivrates,' die noch nicht überholt ist.

Ich möchte mich deswegen auf einige Hinweise
beschränken.
Besonders wichtig ist die Vollklimatisierung der
Magazine für Magnetbänder, regelmässiges Kopieren
der Bänder, zumindest Umrollen, wobei beim Kopie-
ren technische Entwicklungen, zum Beispiel Ände-

rungen der Aufzeichnungsdichte etwa von 1600 auf
6250 bpi zu berücksichtigen sind. Allgemein kann
festgehalten werden, dass Daten auf Magnetbändern
durch Kopierung (falls nicht unlesbar) in ihrer Ur-
Sprungsqualität wieder hergestellt werden können
(kein Schärfeverlust wie bei Filmen), und dass sie bei

kurzfristigen Belastungen als relativ unempfindliche
Datenträger anzusehen sind. Nach schwedischen Er-
fahrungen ist für die Langzeitlagerung die Fabrika-
tionsqualität des Bandmaterials neben den Erhal-
tungsmassnahmen wie sachgerechte Lagerung, regel-
mässige Kontrolle, Umspulen und Umkopieren be-

sonders wichtig.
Für ein Archiv stellt sich die Frage, wie diese Mass-
nahmen am besten durchzuführen sind; mit einer
eigenen DV-Anlage, die auch und primär für archi-
vische DV-Anwendungen zu nutzen ist, oder in
Zusammenarbeit mit einem Rechenzentrum. In der
Regel werden in absehbarer Zeit nur sehr grosse
Archivverwaltungen eigene DV-Anlagen in dererfor-
derlichen Ausstattung, das heisst zumindest zwei

Magnetbandeinheiten und die notwendige Platten-
kapazität, haben. Die meisten Archive werden auf die
Zusammenarbeit mit einem Rechenzentrum ange-
wiesen sein, das dann auch die von Benutzern
gewünschten Magnetbandkopien oder Ausdrucke
herstellen kann.

7. Benutzung

Voraussetzung der Benutzung ist zunächst die Er-
Schliessung, die bei maschinenlesbaren Dateien kor-
respondiert mit der technischen und inhaltlichen
Dokumentation der Datei, die schon bei der Über-
nähme in das Archiv verfügbar sein und von den

Archivaren genau kontrolliert werden muss.
Die technische Form der Benutzung orientiert sich an
den vielfältigen Möglichkeiten einer Magnetband-
datei und den technischen Möglichkeiten eines

Archivs oder des kooperierenden Rechenzentrums.

' RICKS, Carla S„ CAHOON, L.R. Magneüc mcV/a, arr/üva/
reeommettüta/ons. Koblenz, 1986.
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Möglichkeiten sind - nach dem Muster eines Benut-
zerbestellscheins der National Archives in Washing-
ton:

- Ausgabe einer Datei auf Lochkarten

- Kopie von Magnetband auf Magnetband

- Papierausdruck

- Kopie eines Teils der Datei auf Magnetband

- Ausdruck eines Teils der Datei auf Papier
Andere Möglichkeiten sind:

- Gezielte Recherchen in einer Datei im Bildschirm nach
einzelnen Sachverhalten oder einer einzelnen Person

- Ausgabe aufMikrofilm
- Ausgabe auf Magnetband in einer bestimmten, für die

Benutzung eines fertigen Programmpakets schon auf-
bereiteten Form, zum Beispiel für die Benutzung von
SPSS.

Benutzungsrechtlich ist die Überlassung personen-
bezogener Daten besonders genau zu prüfen. Auf die
verschiedenen Möglichkeiten der Anonymisierung
wurde bereits verwiesen. Für den Archivar und den
wissenschaftlichen Benutzer stellt sich das Problem,
dass für quantifizierende Auswertungen oft möglichst
aktuelle Daten benötigt werden, die weit vor Ablauf
der für Personenunterlagen geltenden Fristen verfüg-
bar gemacht werden sollen. Hier rechtlich zulässige

Arbeitsmöglichkeiten der Forschung zu eröffnen,
ohne dass die Persönlichkeitsschutzrechte Betroffener
verletzt werden und lange Sperrfristen beachtet wer-
den müssen, ist eine besondere Herausforderung für
Archivare (in Zusammenarbeit mit Fachleuten des

Rechenzentrums).
Die Frage der rechtlichen Qualität der maschinenies-
baren Aufzeichnungen ist nach meiner Einschätzung
für die Übernahme und Auskunfterteilung nicht von
Bedeutung. Daten aus DV-Anwendungen der öffent-
liehen Verwaltung werden in der Bundesrepublik
Deutschland als Beweismittel vor Gericht akzeptiert,
wobei bei der Archivierung die Vollständigkeit der

Dokumentation, das heisst der lückenlose Nachweis
der Verfahrensschritte Datenerhebung, Datenverar-
beitung, Übernahme ins Archiv, von Bedeutung sein

kann.
Für die Daten aus der öffentlichen Verwaltung selbst

gibt es keine Probleme mit dem Urheberrecht. Dies

gilt nicht für Programme, an denen es Rechte im
Sinne des Urheberrechts geben kann, die beachtet
werden müssen. Diese Frage stellt sich jedoch nicht,
wenn das Archiv die Empfehlung befolgt, nur soft-

ware-unabhängige Dateien zu übernehmen.

8. Archivierung von Dateien nicht-öffentlicher
Herkunft

Die seit langem benutzte Methode der quantifizie-
renden Analyse von Daten in der Geschichtsfor-
schung, der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, der

Wahlforschung oder der Demoskopie - um nur Bei-

spiele zu nennen - hat durch die Auswertungsmög-
lichkeiten von DV-Anlagen einen grossen Auf-
schwung genommen. Die bei diesen Forschungen ent-
stehenden Dateien sind für die weitere Forschung, für
die Reproduzierbarkeit der veröffentlichten Ergeb-
nisse ebenso wie für Sekundärauswertungen, von
grossem Interesse. Archive sollten diese Dateien über-
nehmen und sichern, wenn sich die Arbeiten auf
ihren Sprengel beziehen. Dies gilt insbesondere für
Dateien, die durch Auswertungen eigener Bestände
durch Benutzer entstanden sind.
Ein weiteres wichtiges Feld der wissenschaftlichen
Forschung benutzt Daten aus Umfragen, die für
bestimmte Fragestellungen eine wichtige Quelle sind.
Die Umfragedaten des Allensbacher Instituts für
Demoskopie sollen nach einer bereits abgeschlos-
senen vertraglichen Vereinbarung in das deutsche
Bundesarchiv übernommen werden. Entsprechende
Daten anderer Institute werden bereits seit Jahren

vom Zentralarchiv für empirische Sozialforschung in
Köln übernommen.

9. Folgerungen aus der neuen Technologie für
Archivare

Mit abgestufter Intensität hat sich im Lauf der letzten
beiden Jahrzehnte die Arbeit in der öffentlichen Ver-
waltung und - bisher erst teilweise - in Archiven
durch die moderne Informationstechnologie geän-
dert. Ohne ins Spekulative abzugleiten, ist folgendes
sicher festzuhalten:
1. Durch den Einsatz von DV-Anlagen hat sich die

Informationsverarbeitung in der öffentlichen Ver-

waltung qualitativ und quantitativ geändert. Der
Archivar wird jetzt oder in absehbarer Zeit darauf
reagieren müssen. Auch bei sehr strenger Anwen-
dung von Bewertungskriterien können maschinen-
lesbare Daten nicht pauschal als uninteressant
etikettiert und dadurch den Archiven ferngehalten
werden. Maschinenlesbare Daten sind deswegen -
wie vor einigen Jahren Mikrofilme, Spiel- oder
Dokumentarfilme - eine neue Art von Archivgut,
für die die traditionellen Arbeitsschritte eines
Archivars (Erfassen, Bewerten, Übernehmen,
Erschliessen, Erhalten und Benutzen) mit teilweise
neuen Verfahren neu erprobt und angewandt wer-
den müssen.

2. In der Geschichtswissenschaft und in anderen For-
schungsbereichen haben sich neue Forschungsrich-
tungen und neue Hilfswissenschaften entwickelt,
mit denen sich der Archivar und Historiker ebenso

beschäftigen muss wie mit traditionellen For-
schungsmethoden und Hilfswissenschaften, etwa
der Siegelkunde oder der Formenkunde neuzeit-
liehen Schriftguts.
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Nimmt man beide Herausforderungen als Archivar
ernst, ergeben sich Folgerungen in sehr vielen
Arbeitsbereichen eines Archivs. Der Archivar wird
zunächst noch mehr als bisher mit der Verwaltung,
insbesondere mit Rechenzentren, zusammenarbei-
ten müssen. Er wird, wenn er sich nicht auf die
Unterstützung durch andere Stellen verlässt, für
das Archiv Investitionen planen und durchsetzen
müssen, die den bisherigen Rahmen sprengen. Dies

gilt für Bauinvestitionen ebenso wie für die Aus-
stattung mit DV-Systemen; es gilt langfristig eben-

so für Personal fragen und - um noch ein ganz
anderes Beispiel zu nennen - für Sicherheits-
problème.

Ganz besonders wichtig scheinen mir aber die Folge-

rungen für die Aus- und Fortbildung der Archivare zu
sein; sie werden das Berufsbild des Archivars insge-

samt verändern. Die Verpflichtung eines Archivars,
sich in zunehmendem Masse um technische Arbeits-
bereiche kümmern zu müssen, scheint sich noch zu
verstärken. Neben den zunehmend wichtiger werden-
den technischen Fächern der Restaurierung und
Reprographie ist es nun noch die Informationstech-
nologie, die zu den «klassischen» Ausbildungs- und
Arbeitsfeldern eines Archivars hinzukommt. Diese

Entwicklung kann man bedauern, man kann sich ihr
auch - abhängig von dem Archiv, in dem man arbeitet

- befristet noch entziehen. Ich fürchte aber, dass sie

uns alle einholen wird, wobei der Ablauf der Entwick-
lung mit seinen Folgerungen für Archive heute ganz
sicher noch nicht endgültig abzusehen und einzu-
schätzen ist.

Schriftgut und Denkzeug

Aacft emem rérg/e/cft c/or rec/ö gegewäiz/ic/ien /Irftei; von 7n/ör-
mta/to- ;m<7 zlrcfa'var mwsert A//eeft fcje tferftefta/ta gegen-
öfter der Kerwendnng von Afagne/ftändern a/s ßa/en/röger/îïr die

/Ireftivierang und p/ddieriJur eine enge Zifsam/nenorftei? zwiscften
/Ircftiven i/nd Reeftenzeniren; er ver/angi jcft/fess/ic/i die Sc/taJTimg
eines iniernaiiona/ standardisierten Lcmgzei7mer/i;im.s dar e/'e

Spe/c/immg WeA/rom-softer Oa/en.

Après une comparaison des méthodes de travail respectives de l'in-
formaticien et de l'archiviste, A. Heeb exprime quelques réticences
au sujet du choix de la bande magnétique comme support d'archi-
vage, il plaide pour une collaboration étroite entre archives et
centres de calcul, et appelle de ses voeux la création d'un support
d'archivage répondant à des normes standardisées internationales.

Z)opo over oon/rontaio i nreiodi di /ovoro do//o specio/ista in m/or-
ntaiica e de//'arc/iivista, /t. //eeft esprime rdeuni dnftfti s«//«
va/idi/d de//a sce/ta de/ nasiro wagneiico gita/e mezzo r/'air/i/vm-
zione. Rrtwegi;? poi raccomandando «na piti sire/ta co//aftorazione
ira «reftivi e ceniri di e/aftorazione daii /C£P), e anspica /ado-
zione di support;' d'areftiviazione cfte sappiano rispondere a//e

norme iniernaziona/i s/andardizzaie.

Im Reiche der informationsbearbeitenden Wesen

lassen sich kaum zwei so gegensätzliche Arten finden
wie diejenige der Archivare und der Informatiker.
Während die einen ihre Hauptaufgabe darin sehen,
kulturelles Schriftgut über Jahrhunderte zu konser-

vieren, erzeugen und bearbeiten die anderen mit
ihren rasch sich wandelnden Apparaten codierte
Informationen im Takte von Millionstelssekunden.
Wesentliche Merkmale der unterschiedlichen Infor-
mationsbearbeitung sind in der Tabelle 1, Seite 76,

dargestellt.
Daraus geht hervor, dass sich die wesentlichen
Charakteristiken der Informationsspeicherung in
zeitlicher Hinsicht um viele Grössenordnungen
unterscheiden.
Auch die Informationsmenge (Tab. 2) lässt sich qua-
litativ zwischen Archiv und Rechenzentrum verglei-
chen, wenn man sich auf den Begriff der elementaren
Informationseinheiten oder Bits und Bytes be-

schränkt.

Zu diesen nüchternen Tabellen einige Bemerkungen:

Warnung 1 : vor Magnetbändern

Die Rechenzentren konzentrieren ihre Informations-
speicherung zunehmend auf schnelle, nicht mehr
ausladbare magnetische Direktzugriffsspeicher, um
Informationen in Sekundenschnelle an die Arbeits-
plätze bringen zu können.
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